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1 Allgemeines 

1.1 Beschreibung der Stadt Esslingen am Neckar sowie der Hauptverkehrs-
straßen, Haupteisenbahnstrecken oder Großflughäfen und anderer Lärm-
quellen die zu berücksichtigen sind 

Die große Kreisstadt Esslingen mit ca. 94.000 Einwohnern befindet sich ca. 10 km östlich 
der Landeshauptstadt Stuttgart. Die Innenstadt und die westlichen Gewerbegebiete liegen 
im Neckartal. Stadtteile mit überwiegender Wohnnutzung erstrecken sich entlang der Hang-
lagen beidseitig des Neckartals bis zu den südlichen angrenzenden Fildergemeinden und 
im Norden bis auf die Höhen des Schurwaldes.  

Mit der B 10 und der Süddeutschen Schienenmagistrale Stuttgart – München verlaufen 
durch das Neckartal zwei stark belastete Verkehrsachsen, die zu den wesentlichen Lärm-
quellen des Stadtgebiets zählen.  

Die strategische Lärmkartierung der Orte in der Nähe von klassifizierten Hauptverkehrs-
straßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. Kfz/Jahr erfolgte für das Bundes-
land Baden-Württemberg landesweit durch die Landesanstalt für Umwelt und Messungen 
(LUBW). Berücksichtigt sind demnach die Bundesstraße B 10 und die Landesstraßen 
L 1150, L 1192 und L 1199. Das kartierte Straßennetz ist in folgender Abbildung dargestellt. 
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Die strategische Lärmkartierung der Orte in der Nähe von Haupteisenbahnstrecken mit 
einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen/Jahr erfolgt bundesweit durch das 
Eisenbahnbundesamt (EBA). Der Schienendatensatz umfasst die Strecken Stuttgart-Ulm 
bzw. Stuttgart-Tübingen. Der Lärmaktionsplan wird ebenfalls vom EBA erstellt und ist im 
Internet unter www.eba.bund.de bzw. www.laermaktionsplanung-schiene.de veröffentlicht.  

Der Flughafen Stuttgart liegt südwestlich des Stadtgebiets. Die südöstlichen Stadtteile 
(Berkheim, Sirnau, Zell) sind von Fluglärmpegeln LDEN über 55 dB(A) bzw. LNight über 
45 dB(A) betroffen. Der Lärmaktionsplan für den Flughafen Stuttgart wird vom RP Stuttgart 
erstellt und ist im Internet veröffentlicht unter www.rp.baden-wuerttemberg.de.  

Die Stadtteile Mettingen, Brühl und Weil zählen aufgrund der räumlichen Nähe und durch 
Festlegung des Umweltministeriums Baden-Württemberg zum Ballungsraum Stuttgart. Im 
Lärmaktionsplan des Ballungsraums Stuttgart werden für diese Stadtteile der Lärm von 
Industrie- und Gewerbebetrieben sowie Häfen mit erfasst. Der Lärmaktionsplan des 
Ballungsraumes Stuttgart ist im Internet unter www.stuttgart.de einzusehen. 

Im Rahmen der 2. Runde der Lärmkartierung hat die Stadt Esslingen einen Lärmaktionsplan 
aufgestellt, der am 06.02.2017 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Dieser Lärmaktions-
plan basiert auf einer stadt-eigenen erweiterten Kartierung, die neben den Hauptverkehrs-
straßen nach Umgebungslärmrichtlinie auch Hauptverkehrsstraßen mit weniger als 3 Mio. 
Kfz/Jahr sowie Kreisstraßen und kommunale Straßen umfasst. Bei dieser erweiterten 
Kartierung wurden zahlreiche Brennpunkte ermittelt (ACCON, 2016). Im Rahmen der Lärm-
aktionsplanung wurden verschiedene Lärmschutzmaßnahmen geprüft und in den Lärm-
aktionsplan aufgenommen. Gemäß Umgebungslärmrichtlinie muss der Lärmaktionsplan bei 
bedeutsamen Veränderungen, spätestens jedoch nach 5 Jahren überprüft und ggf. über-
arbeitet werden. 

Ende 2018 wurden die Ergebnisse der 3. Runde der Kartierung von der LUBW veröffentlicht. 
vor. Durch gesetzliche Bestimmungen ist nun eine Überarbeitung des Lärmaktionsplans 
erforderlich, auch wenn der aktuelle Lärmaktionsplan der Stadt Esslingen erst 3 Jahre alt 
ist. Da aber vorliegend nur Hauptverkehrsstraßen gem. Umgebungslärmrichtlinie kartiert 
sind, können nur bisherige (und zukünftige) Maßnahmen entlang dieser Straßen geprüft 
werden. Insbesondere sind die statistischen Auswertungen nicht vergleichbar. Daher 
werden die Maßnahmen von 2017 in diesem Lärmaktionsplan wieder aufgegriffen und nur 
entlang der aktuell kartierten Straßen überprüft.  

Dabei ist zu beachten, dass die Stadt Esslingen zwischenzeitlich (seit 2017) Maßnahmen 
aus dem Lärmaktionsplan umgesetzt hat (bzw. derzeit umsetzt), die in den aktuellen 
Kartierungsergebnissen von 2018 (Datenbasis von 2015) noch nicht berücksichtigt sind. 

 

http://www.eba.bund.de/
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1.2 Für die Aktionsplanung zuständige Behörde 

Stadt Esslingen am Neckar 

Stadtplanungsamt 
Technisches Rathaus 
Ritterstraße 17 
73728 Esslingen am Neckar 

Gemeindeschlüssel: 8116019 

Bearbeitung: Herr Jasdeep Singh 
Tel.: 0711 / 3512 - 2553 
Fax.: 0711 / 3512 - 55 2553 

www.esslingen.de 

 

1.3 Rechtlicher Hintergrund  

Zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG sind gemäß §§ 47a-f Bundes-
Immissionsschutzgesetz Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen Lärmprobleme und 
Lärmauswirkungen geregelt werden. 

Bindungswirkung des Lärmaktionsplans (MVI, 29.10.2018): 

Nach § 47d Abs. 6 i.V.m. § 47 Abs. 6 BImSchG sind Maßnahmen in Lärmaktionsplänen 
durch Anordnungen oder sonstige Entscheidungen der zuständigen Träger öffentlicher Ver-
waltung nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. Planungs-, Bau- 
oder Straßenverkehrsrecht) durchzusetzen.  

Allerdings stellt der Plan keine eigenständige Rechtsgrundlage für die Anordnung von Lärm-
minderungsmaßnahmen dar. Diese können nur umgesetzt werden, wenn sie nach Fach-
recht zulässig sind. Insoweit bleibt der zuständigen Behörde ein gewisser Ermessensspiel-
raum, ob und wie sie bestimmte Maßnahmen durchführt.  

Sind die Abwägungen bei der Maßnahmenplanung rechtsfehlerfrei durchgeführt worden und 
liegen die Voraussetzungen nach Fachrecht (z.B. Straßenverkehrsrecht) vor, so hat die 
zuständige Behörde die Maßnahme umzusetzen.  

Der Lärmaktionsplan entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung für oder gegen den Bürger. 
Für die öffentliche Verwaltung ist er insofern verbindlich, dass sie bei planungsrechtlichen 
Festlegungen (etwa bei der Aufstellung eines Bebauungsplans) die Aussagen des Lärm-
aktionsplans bei der Abwägung der verschiedenen Belange (Belange des Umweltschutzes, 
der Wirtschaft usw.) zu berücksichtigen hat. Sie kann bei dieser Abwägung anderen 
Belangen eine größere Bedeutung zumessen als dem Belang des Lärmschutzes. Der Lärm-
aktionsplan kann andererseits die Belange des Lärmschutzes konkretisieren und diesem 
dadurch größeren Einfluss auf den Abwägungsvorgang verleihen.  
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Der Bürger hat aufgrund der bloß verwaltungsinternen Wirkung des Lärmaktionsplans keine 
Möglichkeit, die Umsetzung bestimmter im Lärmaktionsplan genannter Maßnahmen ein-
zufordern. Aus einem Lärmaktionsplan allein lässt sich nicht ableiten, dass eine bestimmte 
Maßnahme realisiert werden muss. 

 

1.4 Geltende Grenzwerte 

Die geltenden nationalen Grenzwerte sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

Anwendungs- 
bereich 

Nutzungsart 

 
Lärmvorsorge 
16. BImSchV 1 

 

 
Lärmsanierung 

VLärmSchR 97 
 

Verkehrs-
beschränkungen 

Lärmschutz-
Richtlinien-StV 3 

 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Wohngebiete 59 49 64  54  70 60 

Dorf-, Misch- und 
Kerngebiete 

64 54 66 56 72 4 
70 

62 4 
60 

Gewerbegebiete 69 59 72 62 75 65 

          Angaben in dB(A) 
1 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutz-

verordnung – 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 
4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist 

2 Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (Verkehrslärmschutz-
richtlinien 1997 - VLärmSchR 97), Bundesministerium für Verkehr, 30.06.1997 (VkBl. 1997 S. 434), zuletzt 
geändert am 01.08.2020 

3 Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-
Richtlinien-StV), Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bonn, 23.11.2007 

4 Lärmaktionsplanung in Baden-Württemberg (Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung), Ministerium für 
Verkehr Baden-Württemberg, Stuttgart, 29.10.2018 
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2 Bewertung der Ist-Situation 

2.1 Zusammenfassung der Daten der strategischen Lärmkartierung 

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Personen 

LDEN   dB(A) Belastete Personen  LNight   dB(A) Belastete Personen 

über 55 bis 60 1.822  über 50 bis 55 1.503 

über 60 bis 65 1.333  über 55 bis 60 970 

über 65 bis 70 895  über 60 bis 65 278 

über 70 bis 75 211  über 65 bis 70 3 

über 75 0  über 70 0 

Gesamt 4.261  Gesamt 2.754 
 

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Flächen, Wohnungen, 
Schulen und Krankenhäuser 

LDEN dB(A) Fläche in km² Wohnungen Schulen Krankenhäuser 

über 55 bis 65 6,1 2.029 5 0 

über 65 bis 75 1,6 526 0 0 

über 75 0,3 0 0 0 
 

 

2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind 

Zur Einstufung und Bewertung siehe auch Anlage 1. 

Über 200 Personen sind ganztägig sehr hohen Belastungen mit LDEN > 70 dB(A) ausgesetzt 
und fast 300 Personen sind nachts sehr hohen Belastungen mit LNight > 60 dB(A) ausgesetzt. 

Etwa 900 Personen sind ganztägig hohen Belastungen mit LDEN > 65 dB(A) ausgesetzt und 
etwa 1.000 Personen sind nachts hohen Belastungen mit LNight > 55 dB(A) ausgesetzt. 
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2.3 Angaben von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen 

Folgende Lärmbrennpunkte wurden aus dem beschlossenen Lärmaktionsplan vom 06.02.2017 
übernommen. In diesen Bereichen wurden bislang noch keine Maßnahmen umgesetzt: 
1. Neckarstraße: zwischen Bahnhofstraße und Sirnauer Straße 
2. Ulmer Straße: zwischen Deffnerstraße und Stauffenbergstraße 
3. Krummenackerstraße / Maienwalterstraße / Sulzgrieser Straße / Alexanderstraße 
4. Mittlere Beutau / Krummenackerstraße: zwischen Augustinerstraße und Hellerweg 
Aus den Daten der Lärmkartierung 2017 der LUBW wurde der folgende zusätzliche Lärmbrenn-
punkt identifiziert: 
5. Mülbergerstraße: zwischen Grabbrunnenstraße und Wielandstraße 

 

3 Maßnahmenplanung 

3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 

Im Gebiet der Stadt Esslingen am Neckar wurden folgende lärmmindernden Maßnahmen in 
der Vergangenheit umgesetzt, bzw. sind gerade in Umsetzung: 

Zeitrahmen Maßnahme 

Derzeit in Umsetzung 
(2020) 

Geschwindigkeitsreduzierung  
von 50 km/h auf 30 km/h ganztags: 
Schorndorfer Straße, zwischen Plochinger Straße und 
Hegensberger Straße 
Nördlicher Altstadtring (Ebershaldenstraße, Augustinerstraße, 
Berliner Straße bis Mettinger Straße) 
Östlicher Altstadtring (Kiesstraße, Entengrabenstraße, 
Grabbrunnenstraße) 
Hirschlandstraße, zwischen Schorndorfer Straße und Zufahrt 
Haupteingang Klinikum 
Mettinger Straße, zwischen Berliner Str. und Haus Nr. 101 
Stuttgarter Straße, zwischen Brückenstraße und Karl-Pfaff-
Straße 
Berliner Straße zwischen Martinstraße und Mettinger Straße 

Derzeit in Umsetzung 
(2020) 

Geschwindigkeitsreduzierung  
von 50 km/h auf 30 km/h nachts: 
Esslinger Straße, zwischen Breitinger Straße und Haus Nr. 50 

Derzeit in Umsetzung 
(2020) 

Lkw-Durchfahrverbot: 
Stuttgarter Straße, zwischen Karl-Pfaff-Straße und Eberhard-
Bauer-Straße 



Stadt Esslingen am Neckar Lärmaktionsplan 18.10. 

LAP III 2021-10-18.docx  Seite 8 von 12 

2018 Geschwindigkeitsbegrenzung in der Alexanderstraße (30 km/h) 

2012 Sperrung der Schurwaldquerungen für Lkw > 12 t 
Maßnahme aus dem Luftreinhalteplan der Stadt Stuttgart, die 
sich auch lärmmindernd auf die Schondorfer Straße auswirkt. 

2012 Bündelung des Schwerverkehrs auf Bundesstraßen, 
u. a: Sperrung der Sirnauer Straße für Lkw 
Maßnahme aus dem Luftreinhalteplan der Stadt Stuttgart, die 
sich auch lärmmindernd auswirkt. 

2011 Sanierung der B 10 mit Splittmastixasphalt 

2010 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf der B 10 
(80 km/h Pkw, 60 km/h Lkw) 

2009 Lärmschutzwand Sirnau 

2008 Lärmschutzwand entlang der Bahn 

2008 Koordination Lichtsignalanlagen 

2006/2007 Schallschutzfensterprogramm in Weil und Brühl 
 

 

3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten 5 Jahre 

M1 Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 30 km/h 
Auf folgenden Straßen bzw. Straßenabschnitten (aus dem beschlossenen Lärmaktionsplan 
vom 06.02.2017 übernommen; ohne bereits realisierte Maßnahmen) (Priorisierung gemäß 
Betroffenheit): 
1. Neckarstraße, zwischen L 1150 und Plochinger Straße 
2. Krummenackerstraße, zwischen Alexanderstraße und Maienwalterstraße 
3. Sulzgrieser Straße, zwischen Maienwalterstraße und Kelterstraße 
4. Maienwalterstraße, zwischen Krummenackerstraße und Sulzgrieser Straße 
5. Krummenackerstraße, zwischen Mittlere Beutau und Alexanderstraße 
6. Ruiter Straße, zwischen Festo und Am Bergle 
Auf folgendem Straßenabschnitt (neu): 
7. Mülbergerstraße: zwischen Grabbrunnenstraße und Wielandstraße 

M2 Lkw-Durchfahrverbot  
– vorbehaltlich einer positiven Prüfung der Genehmigungsfähigkeit – 

Auf folgenden Straßen bzw. Straßenabschnitten und zu folgenden Zeiten  
(aus dem beschlossenen Lärmaktionsplan vom 06.02.2017 übernommen; 
ohne bereits realisierte Maßnahmen):  
- Hirschlandstraße, nachts (22 bis 6 Uhr) 
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M3 Einbau eines lärmarmen Fahrbahnbelags 
– abhängig von der Haushaltslage – 

Auf folgenden Straßen bzw. Straßenabschnitten  
(aus dem beschlossenen Lärmaktionsplan vom 06.02.2017 übernommen): 
- Plochinger Straße, zwischen Ulmer Straße und Neckarstraße 
- Ulmer Straße, zwischen Plochinger Straße und Maillestraße 
Zum Einsatz soll ein lärmarmer Fahrbahnbelag mit einer Pegelminderung von mindestens 
3 dB(A) kommen. Auf eine weitergehende Spezifikation des Fahrbahnbelags wird an dieser 
Stelle verzichtet, da die Maßnahme nicht auf einen speziellen Fahrbahnbelag ausgelegt 
werden soll. Vielmehr soll die Möglichkeit offen gelassen werden, einen geeigneten Fahr-
bahnbelag auszuwählen, der ggf. andere nicht-akustische Randbedingung erfüllen muss, 
oder künftige Neuentwicklungen zu berücksichtigen. In Frage kommt aus heutiger Sicht z. B. 
LOA 5D oder DSH-V. 

 

3.3 Schutz ruhiger Gebiete sowie Festlegung und geplante Maßnahmen zu 
deren Schutz für die nächsten fünf Jahre  

Die Stadt Esslingen weist keine ruhigen Gebiete aus und plant somit auch keine 
Maßnahmen zu deren Schutz. 

 

3.4 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 

Lärmarmer Asphalt: 
sanierungsbedürftige Straßen sollen nach Möglichkeit stets mit einem lärmarmen Asphalt 
ausgestattet werden. 

Verstetigung des Verkehrs 
z. B. durch Optimierung von Lichtsignalanlagen. 

 

3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen 

M1 Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 30 km/h 
Die Anwohner an den betroffenen Straßenabschnitten werden um etwa 2,5 dB(A) 
entlastet. 

Hinsichtlich der Auslösewerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV von 70 dB(A) tags bzw. 
60 dB(A) nachts (Wohngebiet) kann für die einzelnen Bereiche festgestellt werden: 

In der Neckarstraße kann die Zahl der von Überschreitungen der Auslösewerte 
betroffenen Einwohner von rund 70 Personen auf etwa 2 Personen deutlich gesenkt 
werden. 

In der Krummenackerstraße, südlich der Alexanderstraße, kann die Zahl der von 
Überschreitungen der Auslösewerte betroffenen Einwohner von knapp 50 Personen auf 1 
Person deutlich gesenkt werden. 
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In der Krummenackerstraße, zwischen Alexanderstraße und Maienwalterstraße, kann die 
Zahl der von Überschreitungen der Auslösewerte betroffenen Einwohner von knapp 20 
Personen auf 5 Personen deutlich gesenkt werden. 

In der Maienwalterstraße, zwischen Krummenackerstraße und Sulzgrieser Straße, kann 
die Zahl der von Überschreitungen der Auslösewerte betroffenen Einwohner von knapp 10 
Personen auf 0 Personen vollständig gesenkt werden. 

In der Sulzgrieser Straße, zwischen Maienwalterstraße und Kelterstraße, kann die Zahl 
der von Überschreitungen der Auslösewerte betroffenen Einwohner von rund 20 Personen 
auf 1 Person fast vollständig gesenkt werden. 

In der Ruiter Straße treten bereits im Bestand keine Überschreitungen der Auslösewerte 
auf. 

Mülbergerstraße, zwischen Grabbrunnenstraße und Wielandstraße:  
Auf Basis der vorliegenden Daten (LUBW, 2018) kann keine detaillierte Abschätzung wie 
für die oben genannten Bereiche (ACCON, 2016) vorgenommen werden. Im genannten 
Bereich liegen jedoch 7 Gebäude (24 Einwohner) mit sehr hohen Lärmbelastungen und 22 
Gebäude (189 Einwohner) mit hohen Lärmbelastungen, die durch die Maßnahme entlastet 
werden können.  

M2 Lkw-Durchfahrverbot 
Die Anwohner an den betroffenen Straßenabschnitten werden tags um knapp 2 dB(A) 
entlastet und nachts um rund 1 dB(A). 

Hinsichtlich der Auslösewerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV von 70 dB(A) tags bzw. 
60 dB(A) nachts (Wohngebiet) kann für die einzelnen Bereiche festgestellt werden: 

In der Hirschlandstraße kann die Zahl der von Überschreitungen der Auslösewerte 
betroffenen Einwohner von knapp 90 Personen auf etwa 65 Personen gesenkt werden 
(betrifft nur die Nachtzeit). 

M3 Einbau eines lärmarmen Fahrbahnbelags 
Die Anwohner an den betroffenen Straßenabschnitten werden um 3 dB(A) entlastet. 

Hinsichtlich der Auslösewerte von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts kann für die 
einzelnen Bereiche festgestellt werden: 

In der Plochinger Straße kann die Zahl der von Überschreitungen der Auslösewerte 
betroffenen Einwohner von knapp 20 Personen tags auf 0 Personen vollständig gesenkt 
werden. Nachts treten bereits im Bestand keine Überschreitungen der Auslösewerte auf. 

Im der Ulmer Straße kann die Zahl der von Überschreitungen der Auslösewerte 
betroffenen Einwohner von rund 130 Personen am Tag bzw. über 110 in der Nacht auf 20 
Personen tags bzw. 10 nachts erheblich gesenkt werden. 
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4 Formelle und Finanzielle Informationen 

4.1 Datum der Aufstellung des Aktionsplanes 

09.12.2020 

 

4.2 Datum des Abschlusses des Aktionsplanes 

18.10.2026 
 

4.3 Mitwirkung der Öffentlichkeit und Protokoll der öffentlichen Anhörung 

Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt des Gemeinderats  
am 09.12.2020  

Der Öffentlichkeit wurde zum Entwurf des Lärmaktionsplans vom 01.02.2021 bis 05.03.2021 
über das Beteiligungsportal auf der Homepage der Stadt Esslingen am Neckar die 
Möglichkeit zur Mitwirkung gegeben.  
Stellungnahmen zum Entwurf des Lärmaktionsplans konnten in diesem Zeitraum schriftlich, 
per E-Mail und online (über ein Kontaktformular auf der Internetseite) abgegeben werden. 

 

4.4 Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des Aktionsplanes 

Der Lärmaktionsplan wird gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwicklungen 
für die Lärmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren überprüft und erforderlichenfalls 
überarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse des Aktionsplans werden dabei ermittelt und 
bewertet.  

 

4.5 Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplanes 

M1 Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 30 km/h 
Verwaltungskosten, Kosten für Beschilderung und Umprogrammierung der Lichtsignal-
anlagen: 
Geschätzt 125.900 €. 
Kosten für die Überwachung des Tempolimits: 
Ca. 200.000 € für einen Anhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung; 
Jährlich 58.100 € Personalkosten für 1 VZÄ SB Bußgeldstelle. 
Kosten ÖPNV: 
Aufgrund möglicher Fahrzeitverlängerungen fallen ggf. weitere Kosten an. 



Stadt Esslingen am Neckar Lärmaktionsplan 18.10. 

LAP III 2021-10-18.docx  Seite 12 von 12 

M2 Lkw-Durchfahrverbot 
Verwaltungskosten, Kosten für Beschilderung. 
Geschätzt 800 €  

M3 Einbau eines lärmarmen Fahrbahnbelags 
Plochinger Straße:  
geschätzt 1.000.000 € mit Standard-Fahrbahnbelag 
geschätzt 1.190.000 € mit lärmarmen Fahrbahnbelag 
Ulmer Straße:  
geschätzt 1.800.000 € mit Standard-Fahrbahnbelag 
geschätzt 2.150.000 € mit lärmarmen Fahrbahnbelag 

 

4.6 Weitere Finanzielle Informationen 

keine 
 

4.7 Link zum Aktionsplan im Internet 

www.esslingen.de/laermaktionsplanung 

Allgemeine Informationen zur Lärmaktionsplanung unter  
www.lubw.baden-wuerttemberg.de/laerm-und-erschuetterungen/laermkartierung-und-
laermaktionsplanung 

 

 

Stadt Esslingen am Neckar, (18.10.2021) 

_________________________ 
 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 Orientierungshilfe zur Bewertung von Lärmbelastungen 
Anlage 2 Unterlagen zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anlage 3 Übersichtslageplan der Lärmbelastung 
Anlage 4 Übersichtslageplan der geplanten Maßnahmen 
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Anlage 1 

Orientierungshilfe zur Bewertung von Belastungen 

 

Pegelbereich Bewertung Hintergrund zur Bewertung 

> 70 dB(A) LDEN 
1 

> 60 dB(A) LNight 
2 

sehr hohe Belastung Sanierungswerte gem. VLärmSchR 97 3 
können überschritten sein 

Lärmbeeinträchtigungen, die im Einzelfall 
straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, 
aktive oder passive Schallschutzmaßnahmen 
auslösen können 

65-70 dB(A) LDEN 

55-60 dB(A) LNight 

hohe Belastung Vorsorgewerte gemäß 16. BImSchV 4 für 
Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 
können überschritten sein 

Lärmbeeinträchtigungen lösen bei Neubau 
und wesentlicher Änderung in o.g. Gebieten 
Lärmschutz aus  

kurzfristiges Handlungsziel zur Vermeidung 
von Gesundheitsgefährdung von 65 dB(A) 
tags und 55 dB(A) nachts (SRU75) 

< 65 dB(A) LDEN 

< 55 dB(A) LNight 

Belastung / Belästigung Vorsorgewerte für reine und allgemeine 
Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete der 
16. BImSchV können überschritten sein 

Lärmbeeinträchtigungen lösen bei Neubau 
und wesentlicher Änderung in o.g. Gebieten 
Lärmschutz aus 

Mittelfristiges Handlungsziel zur Prävention 
bei 62 dB(A) tags und 52 dB(A) nachts (SRU) 

langfristig anzustrebender Pegel als 
Vorsorgeziel bei 55 dB(A) tags und 45 dB(A) 
nachts (SRU) 

 

 

                                                
1  LDEN: Lärmbelastung, gemittelt über Tag, Abend und Nacht mit Zuschlägen für den Abend und die Nacht gem. 34 BImSchV 

2  LNight: Lärmbelastung, gemittelt über Nacht gem. 34 BImSchV 

3  Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR 97 - 

4  Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV 

5  Sondergutachten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen; Umwelt und Gesundheit, Risiken richtig einschätzen; 
Deutscher Bundestag Drucksache 14 / 2300 
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Anlage 2 

Unterlagen zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
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TEIL I: STELLUNGNAHMEN VON BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGERN ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
zum Entwurf des „Lärmaktionsplanes gemäß § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz“ 
 
Behandlung zu Nr. T 1 bis T 19 
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I. Nr. T 1 Bürgerausschuss RSKN  
 Schreiben vom 10.03.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechend der Umgebungslärmrichtlinie muss ein Lärmaktionsplan mind. alle 5 
Jahre überprüft und ggfs. überarbeitet werden. Im Lärmaktionsplan 3. Stufe wurden 
ausschließlich Hauptverkehrsstraßen entsprechend den Vorgaben der Umgebungs-
lärmrichtlinie überprüft. Ein erweitertes Streckennetz wurde im Lärmaktionsplan 2. 
Stufe (Stand 06.02.2017) untersucht. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Die Alexanderstraße ist nicht Teil des Lärmaktionsplans 3. Stufe. 
Bei Steigungen > 5 % werden bei der Berechnung der Geräuschsituation Stei-
gungszuschläge berücksichtigt.  
Die Lufthygiene ist nicht Teil der Lärmaktionsplanung und wird gesondert bei der 
Abwägung der Maßnahmen untersucht. 
 
„Voraussetzung für die Anordnung von Maßnahmen zur Beschränkung und zum 
Verbot des fließenden Verkehrs ist, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des § 45 
Abs. 9 StVO vorliegen, d.h. es muss eine durch Lärm verursachte „Gefahrenlage“ 
bestehen. Die neuere Rechtsprechung orientiert sich bei der Beurteilung dieser 
Frage an den Grenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). Für 
die Prüfung, ob verkehrsbeschränkende Maßnahmen aus Gründen des Lärmschut-
zes in Betracht kommen, stellen die Lärmschutz-Richtlinien-Straßenverkehr 2007 
eine Orientierungshilfe dar.“¹ 
Nach der StVO gibt es keine rechtliche Möglichkeit zur Einführung einer pauschalen 
Geschwindigkeitsbegrenzung im gesamten Stadtgebiet. Es gilt generell die Regel 
der innerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Eine Beschränkung dieser 
Höchstgeschwindigkeit ist nur im Ausnahmefall möglich. Dies muss von der Ver-
kehrsbehörde ausführlich begründet werden. Durch einzelne Betrachtungen auf-
grund verschiedener Notwendigkeiten der Temporeduktion entsteht so leider häufig 
und auch unvermeidbar ein Wechsel der zulässigen Geschwindigkeiten. Vor einer 
Umsetzung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen wie z. B. Geschwindigkeitsbe-
grenzungen bedarf es einer Einzelfallfallprüfung und einer entsprechenden Abwä-
gung für die einzelnen Straßenabschnitte. 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
 
 
 
¹ https://vm.baden-wuerttemberg.de 
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I. Nr. T 2 Bürgerausschuss St. Bernhardt, Kennenburg, Wiflingshausen  
 Schreiben vom 15.03.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Rotenackerstraße ist Teil der Lärmaktionsplanung, wurde im Rahmen der Aus-
arbeitung zum Lärmaktionsplan 2. Stufe jedoch nicht als Lärmschwerpunkt identifi-
ziert. Bei Planung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen (z. B. Geschwindigkeits-
begrenzungen) wurde die Rotenackerstraße deshalb nicht berücksichtigt.  
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Nach der StVO gibt es keine rechtliche Möglichkeit zur Einführung einer pauschalen 
Geschwindigkeitsbegrenzung. Es gilt generell die Regel der innerörtlichen Höchst-
geschwindigkeit von 50 km/h. Eine Beschränkung dieser Höchstgeschwindigkeit ist 
nur im Ausnahmefall möglich. Dies muss von der Verkehrsbehörde ausführlich be-
gründet werden. Durch einzelne Betrachtungen aufgrund verschiedener Notwendig-
keiten der Temporeduktion entsteht so leider häufig und auch unvermeidbar ein 
Wechsel der zulässigen Geschwindigkeiten.  
Die Stadt Esslingen hat sich im Rahmen der Lärmaktionsplanung 2. Stufe dazu ent-
schieden, Brennpunkte (Bereiche mit sehr hoher Belastung) auszuweisen und diese 
vorrangig abzuarbeiten. Bereiche mit geringeren Betroffenheiten werden nachfol-
gend untersucht und einer Maßnahmen-Prüfung unterzogen. 
Die Kirchackerstraße ist keine klassifizierte Hauptverkehrsstraße und wurde im 
Lärmaktionsplan 3. Stufe nicht betrachtet. Die Kirchackerstraße wurde im Rahmen 
der Ausarbeitung zum Lärmaktionsplan 2. Stufe untersucht, jedoch nicht als Lärm-
schwerpunkt identifiziert. Bei Planung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen 
(z. B. Geschwindigkeitsbegrenzungen) wurde die Kirchackerstraße deshalb nicht 
berücksichtigt. 
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Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 3 Bürgerausschuss Oberesslingen  
 Schreiben vom 01.03.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

1. In Planung befindliche Projekte werden im Rahmen der Lärmaktionspla-
nung nicht berücksichtigt. Die Lärmaktionsplanung wiederholt sich mindes-
tens alle 5 Jahre, hierbei wird die aktuelle Geräuschsituation aufgrund des 
Straßenverkehrs überprüft. 

2. Die neue Ampelsteuerung befindet sich im Testbetrieb und wird dieses Jahr 
nach Optimierung endgültig in Betrieb genommen.  

3. Der Verbau eines lärmarmen Fahrbahnbelags auf der Ulmer und Plochin-
ger Straße ist Bestandteil der Maßnahme M3 des Lärmaktionsplans 2. 
Stufe. Auf Teilbereichen der Schorndorfer Straße und Hirschlandstraße ist 
im Lärmaktionsplan 2. Stufe eine Begrenzung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit geplant bzw. umgesetzt. 

4. Ein Lkw-Nachtfahrverbot auf der Hirschlandstraße ist, vorbehaltlich einer 
positiven Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, als Maßnahme M2 im Lärm-
aktionsplan 2. Stufe aufgelistet. Für die Schurwaldquerung über die Schorn-
dorfer Straße besteht aus dem Luftreinhalteplan der Stadt Stuttgart bereits 
eine Sperrung für LKW > 12 t. 

5. „Voraussetzung für die Anordnung von Maßnahmen zur Beschränkung und 
zum Verbot des fließenden Verkehrs ist, dass die Tatbestandsvorausset-
zungen des § 45 Abs. 9 StVO vorliegen, d.h. es muss eine durch Lärm ver-
ursachte „Gefahrenlage“ bestehen. Die neuere Rechtsprechung orientiert 
sich bei der Beurteilung dieser Frage an den Grenzwerten der Verkehrs-
lärmschutzverordnung (16. BImSchV). Für die Prüfung, ob verkehrsbe-
schränkende Maßnahmen aus Gründen des Lärmschutzes in Betracht 
kommen, stellen die Lärmschutz-Richtlinien-Straßenverkehr 2007 eine Ori-
entierungshilfe dar.“¹ 
Nach der StVO gibt es keine rechtliche Möglichkeit zur Einführung einer 
pauschalen Geschwindigkeitsbegrenzung im gesamten Stadtgebiet. Es gilt 
generell die Regel der innerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. 
Eine Beschränkung dieser Höchstgeschwindigkeit ist nur im Ausnahmefall 
möglich. Dies muss von der Verkehrsbehörde ausführlich begründet wer-
den. Bei Umsetzung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen wie z. B. Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen bedarf es einer Einzelfallfallprüfung und einer 
entsprechenden Abwägung für die einzelnen Straßenabschnitte. 

6. Innerstädtische Bepflanzungen haben aus schalltechnischer Sicht kaum 
Auswirkungen auf die Geräuschsituation. Durch die Abschirmung bieten 
Bepflanzungen in erster Linie einen positiven psychologischen Effekt für die 
Betroffenen. 
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7. Ziel des Lärmaktionsplans ist, den Umgebungslärm zu senken. Mit dem 
Einbau von Schallschutzfenstern ändert sich der Lärm nicht. Lediglich ein-
zelne Betroffene werden dadurch in ihren Wohnungen entlastet. Bei der 
Lärmaktionsplanung sollen aber Einzelfallplanungen vermieden werden. 

 
¹ https://vm.baden-wuerttemberg.de 

8. Die Stadt Esslingen unterstützt die Förderung des Nahverkehrs. Deshalb 
hat die Stadt Esslingen hat das Ziel gesetzt, den Modal-Split deutlich in 
Richtung ÖPNV und Radverkehr zu verschieben.  

9. Die Stadtverwaltung kann zur regionalen Busverbindung keine Änderungen 
vornehmen. Die X Buslinien werden durch die Region Stuttgart betreut und 
betrieben.  

Der Lärmaktionsplan für den Flughafen Stuttgart wird vom RP Stuttgart erstellt und 
ist im Internet veröffentlicht unter www.rp.baden-wuerttemberg.de 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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  BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

Die hohen Beurteilungspegel im Stadtteil Zell ergeben sich aufgrund eines Fehlers 
in der offiziellen Lärmkartierung der LUBW. Die Straßenachse der Hauptstraße ver-
läuft teilweise durch die nördlich der Hauptstraße liegenden Gebäude. 

 
Straßenachse (orange Linie) verläuft teilweise durch die Gebäude am nördlichen Rand der 
Hauptstraße (Quelle: 2021 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) 

 
Kenntnisnahme 
 
Bei der Hauptstraße handelt es sich um eine reguläre, jedoch bisher mit Blick auf 
die Zahl der Überschreitungen unauffällige Messstelle, die auch weiterhin im Rah-
men der Geschwindigkeitsüberwachungstätigkeiten im Stadtgebiet bedient wird. 
 
Die Hauptstraße ist Teil der Lärmaktionsplanung, wurde im Rahmen der Ausarbei-
tung zum Lärmaktionsplan 2. Stufe jedoch nicht als Lärmschwerpunkt identifiziert und 
bei der Maßnahmenplanung deshalb nicht berücksichtigt.  
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 4 Vodafone BW/Unitymedia  
 Schreiben vom 22.02.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, keine Einwände - 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 5 Amprion GmbH  
 Schreiben vom 02.02.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, keine Einwände - 
 
 
Die anderen Versorgungsträger wurden ebenfalls am Verfahren beteiligt. 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 6 Netze BW GmbH  
 Schreiben vom 02.02.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, keine Einwände - 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 7 Landratsamt Esslingen  
 Schreiben vom 26.02.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 



Lärmaktionsplan Stufe 3                                     Anlage 2  
Esslingen am Neckar   Stellungnahmen zur Stufe 3                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 8 Polizeipräsidium Reutlingen  
 Schreiben vom 08.02.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
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Ein nächtliches Lkw-Durchfahrtsverbot in der Hirschstraße wird geprüft und ggf. ab-
gewogen. 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 9 Regierungspräsidium Freiburg  
 Schreiben vom 04.02.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, keine Einwände - 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 10 Handwerkskammer Region Stuttgart  
 Schreiben vom 26.02.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, keine Einwände - 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 11 Regierungspräsidium Stuttgart  
 Schreiben vom 04.03.2021 und 02.03.2021  

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, keine Einwände - 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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Ein nächtliches Lkw-Durchfahrtsverbot in der Hirschstraße wird geprüft und ggf. ab-
gewogen. 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 12 Verband Region Stuttgart  
 Schreiben vom 03.02.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 13 VCD Kreisverband Esslingen e.V.  
 Schreiben vom 05.03.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
„Voraussetzung für die Anordnung von Maßnahmen zur Beschränkung und zum 
Verbot des fließenden Verkehrs ist, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des § 45 
Abs. 9 StVO vorliegen, d.h. es muss eine durch Lärm verursachte „Gefahrenlage“ 
bestehen. Die neuere Rechtsprechung orientiert sich bei der Beurteilung dieser 
Frage an den Grenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). Für 
die Prüfung, ob verkehrsbeschränkende Maßnahmen aus Gründen des Lärmschut-
zes in Betracht kommen, stellen die Lärmschutz-Richtlinien-Straßenverkehr 2007 
eine Orientierungshilfe dar.“¹ 
Nach der StVO gibt es keine rechtliche Möglichkeit zur Einführung einer pauschalen 
Geschwindigkeitsbegrenzung. Es gilt generell die Regel der innerörtlichen Höchst-
geschwindigkeit von 50 km/h. Eine Beschränkung dieser Höchstgeschwindigkeit ist 
nur im Ausnahmefall möglich. Dies muss von der Verkehrsbehörde ausführlich be-
gründet werden. Durch einzelne Betrachtungen aufgrund verschiedener Notwendig-
keiten der Temporeduktion entsteht so leider häufig und auch unvermeidbar ein 
Wechsel der zulässigen Geschwindigkeiten 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
¹ https://vm.baden-wuerttemberg.de 
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Begrenzungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit entlang der Lärmschwer-
punkte wurden im Rahmen des Lärmaktionsplans 2. Stufe in die Maßnahmenpla-
nung aufgenommen und werden geprüft bzw. wurden bereits umgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 14 ADFC Esslingen   
 Schreiben vom 01.03., 04.03. und 08.03.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der 3. Stufe der Lärmaktionsplanung werden ausschließlich Hauptver-
kehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Mio. Kfz pro Jahr 
(8.200 Kfz/Tag) überprüft. Hauptverkehrsstraßen sind Bundesautobahnen, Bundes- 
und Landesstraßen. 
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Kenntnisnahme 
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Sicherheitsaspekte im Radverkehr sind nicht Teil der Lärmaktionsplanung und wer-
den seitens der Stadtverwaltung separat geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachten Stellungnahmen konnten aus den oben genannten Gründen nur 
teilweise berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 15 Esslingen-Feinstaub-Lärm e.V.  
 Schreiben vom 05.0.32021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
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1. Kenntnisnahme 
2. Ab einer Geschwindigkeit von 35 km/h ist das Reifengeräusch üblicher-

weise lauter als das Motorengeräusch 
3. Kenntnisnahme, nicht Teil der Lärmaktionsplanung 
4. Kenntnisnahme, nicht Teil der Lärmaktionsplanung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachten Stellungnahmen konnten aus den oben genannten Gründen nur 
teilweise berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 16 Stadt Plochingen  
 Schreiben vom 04.03.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 17 Gemeinde Altbach  
 Schreiben vom 18.03.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 18 Stadt Ostfildern  
 Schreiben vom 10.02.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
 
 

 



Lärmaktionsplan Stufe 3                                     Anlage 2  
Esslingen am Neckar   Stellungnahmen zur Stufe 3                                  

I. Nr. T 19 Landeshauptstadt Stuttgart  
 Schreiben vom 26.02.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden. 
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Hinweis: Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden personenbezogene Daten unkenntlich gemacht. 
 
 

TEIL II: STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
zum Entwurf des „Lärmaktionsplanes gemäß § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz“ 
 
Behandlung zu Nr. B 1 bis B 15 
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II. Nr. B 1  Schreiben vom 28.02.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 
Die Wielandstraße wurde im Lärmaktionsplan 2. Stufe als Lärmbrennpunkt identifi-
ziert und fand Berücksichtigung durch eine bereits eingeführte Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf 30 km/h. 

Ziel des Lärmaktionsplans ist, den Umgebungslärm zu senken. Mit dem Einbau von 
Schallschutzfenstern ändert sich die Geräuschbelastung nicht. Lediglich einzelne Be-
troffene werden dadurch in ihren Wohnungen entlastet. Bei der Lärmaktionsplanung 
sollen aber Einzelfallplanungen vermieden werden. 

Geschwindigkeitsüberwachung ist nicht Teil der Lärmaktionsplanung. Bei der Wie-
landstraße handelt es sich um eine reguläre Messstelle, die auch weiterhin im Rah-
men der Geschwindigkeitsüberwachungstätigkeiten im Stadtgebiet bedient wird. 
 
Bei allen im Rahmen der vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigten 2. Stufe 
des Lärmaktionsplans der Stadt Esslingen am Neckar ermittelten Lärmpegeln an 
den Gebäuden südlich der Wielandstraße ist die Schwelle zur Gesundheitsgefähr-
dung deutlich unterschritten, das war sie bereits vor Einführung der Reduzierung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h (dies war bereits Gegenstand 
der Abwägung hinsichtlich der Verringerung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
im o.g. Lärmaktionsplan).  
Durch die Entfernung der Parkplätze am südlichen Rand der Wielandstraße verkeh-
ren die Fahrzeuge 1 bis 2 m näher an der südlichen Bebauung. Dadurch entfällt je-
doch auch die Geräuschbelastung durch Parkvorgänge, weiterhin werden durch die 
Temporeduzierung auf 30 km/h Brems- und Beschleunigungsvorgänge vermindert. 
Für eine detaillierte Aussage, inwieweit sich die Geräuschsituation durch Anpas-
sung der Straßenführung geändert hat, sind weitere Untersuchungen erforderlich.  
 
Der Straßenzug befindet sich in einer engmaschigen Beobachtung durch die Mitar-
beiter der Straßenunterhaltung. Entstehende Schäden werden erkannt, beobachtet 
und bei Bedarf wieder instand gesetzt. 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
 
 

 



Lärmaktionsplan Stufe 3                   Anlage 2  
Esslingen am Neckar   Stellungnahmen zur Stufe 3 
 

II. Nr. B 2  Schreiben vom 02.02.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 

Die strategische Lärmkartierung der Orte in der Nähe von Haupteisenbahnstrecken 
mit einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen/Jahr erfolgt bundesweit 
durch das Eisenbahnbundesamt (EBA). Der Lärmaktionsplan wird ebenfalls vom 
EBA erstellt und ist im Internet unter www.eba.bund.de bzw. www.laermaktionspla-
nung-schiene.de veröffentlicht. 
 
Der Lärmaktionsplan für den Flughafen Stuttgart wird vom RP Stuttgart erstellt und 
ist im Internet veröffentlicht unter www.rp.baden-wuerttemberg.de 
 
Geräuschbelastungen durch Baustellen und Veranstaltungen sind nicht Teil der 
Lärmaktionsplanung. Die Geräuschbelastung durch Baustellen ist durch die Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – AVV Baulärm geregelt. 
Veranstaltungen unterstehen den Regelungen der Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm – TA Lärm. 
 
Die Bewertung der Ampelschaltung ist nicht Teil der Lärmaktionsplanung. Das zu-
ständige Amt beschäftigt sich ständig mit der Verbesserung der Ampelsteuerung. 
Laufend werden zahlreiche Optimierungsmaßnahmen werden durchgeführt. In der 
Schorndorfer Straße wird zurzeit eine moderne, dynamische Steuerung "OptiFluss" 
erprobt, sie soll eine leistungsfähige Abwicklung aller Verkehrsarten ermöglichen. 
Mittelfristig soll die bestehende Busflotte der Stadt Esslingen durch elektrische 
Busse ersetzt werden. 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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II. Nr. B 3  Schreiben vom 04.03.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bereich Stettener Straße Gebäude Nr. 73 bis Gebäude Nr. 25 ist nicht Teil des 
Lärmaktionsplans 3. Stufe bzw. 2. Stufe. 
 
Entsprechend der Umgebungslärmrichtlinie muss der Lärmaktionsplan mind. alle 5 
Jahre überprüft und ggfs. überarbeitet werden. Laufende Bauleitplanverfahren wer-
den daher nicht berücksichtigt. 
 
Voraussetzung für die Anordnung von Maßnahmen zur Beschränkung und zum 
Verbot des fließenden Verkehrs ist, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des § 45 
Abs. 9 StVO vorliegen, d.h. es muss eine durch Lärm verursachte „Gefahrenlage“ 
bestehen. Die neuere Rechtsprechung orientiert sich bei der Beurteilung dieser 
Frage an den Grenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). Für 
die Prüfung, ob verkehrsbeschränkende Maßnahmen aus Gründen des Lärmschut-
zes in Betracht kommen, stellen die Lärmschutz-Richtlinien-Straßenverkehr 2007 
eine Orientierungshilfe dar.“¹ Die Voraussetzungen zur Einführung einer Geschwin-
digkeitsbegrenzung sind im genannten Bereich nicht gegeben. 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
 
 
¹ https://vm.baden-wuerttemberg.de  
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II. Nr. B 4  Schreiben vom 07.02.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 

1. 
Die Hirschlandstraße ist nicht Teil des Lärmaktionsplans 3. Stufe. 
Im Lärmaktionsplan Stufe II wurden für die Hirschlandstraße folgende Maßnahmen 
aufgenommen: 
- Begrenzung der zulässigen Geschwindigkeit auf T30 – teilweise bereits umgesetzt 
- Nächtliches Lkw-Durchfahrverbot  
2. 
Voraussetzung für die Anordnung von Maßnahmen zur Beschränkung und zum 
Verbot des fließenden Verkehrs ist, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des § 45 
Abs. 9 StVO vorliegen, d.h. es muss eine durch Lärm verursachte „Gefahrenlage“ 
bestehen. Die neuere Rechtsprechung orientiert sich bei der Beurteilung dieser 
Frage an den Grenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). Für 
die Prüfung, ob verkehrsbeschränkende Maßnahmen aus Gründen des Lärmschut-
zes in Betracht kommen, stellen die Lärmschutz-Richtlinien-Straßenverkehr 2007 
eine Orientierungshilfe dar.“¹ 
Eine Geschwindigkeitsbegrenzung im nördlichen Teil der Hirschlandstraße wurde 
im Rahmen der 2. Stufe des Lärmaktionsplans geprüft und abgewogen. Der Ge-
meinderat hat insbesondere auf Grund der Fahrzeitverlängerung für den ÖPNV be-
schlossen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h beizubehalten. 
3. 
Kenntnisnahme 
4.  
Siehe Punkt 1. und 2. 
5. 
Die geltende Gesetzeslage lässt eine flächendeckende Temporeduzierung schlicht-
weg nicht zu, da bundesweit geltendes Recht auch bundeseinheitlich angewandt 
werden muss. Eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit ist nur im Ausnahme-
fall möglich. Dies muss von der Verkehrsbehörde ausführlich begründet werden. 
Durch einzelne Betrachtungen aufgrund verschiedener Notwendigkeiten der Tem-
poreduktion entsteht so leider häufig und auch unvermeidbar ein Wechsel der zu-
lässigen Geschwindigkeiten.  
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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II. Nr. B 5  Schreiben vom 28.02.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 

Im Rahmen der 2. Runde der Lärmkartierung hat die Stadt Esslingen einen Lärmak-
tionsplan aufgestellt, der am 06.02.2017 vom Gemeinderat beschlossen wurde. 
Dieser Lärmaktionsplan basiert auf einer stadteigenen erweiterten Kartierung, die 
auch Kreisstraßen und kommunale Straßen umfasst. Gemäß Umgebungslärmricht-
linie muss der Lärmaktionsplan bei bedeutsamen Veränderungen, spätestens je-
doch nach 5 Jahren überprüft und ggf. überarbeitet werden. 
Ende 2018 wurden die Ergebnisse der 3. Runde der Kartierung von der LUBW ver-
öffentlicht. Durch gesetzliche Bestimmungen ist nun eine Überarbeitung des Lärm-
aktionsplans erforderlich, auch wenn der aktuelle Lärmaktionsplan der Stadt Esslin-
gen erst 3 Jahre alt ist. Da aber vorliegend nur Hauptverkehrsstraßen gem. Umge-
bungslärmrichtlinie kartiert sind, können nur bisherige (und zukünftige) Maßnahmen 
entlang dieser Straßen geprüft werden. 
Ziel des Lärmaktionsplans ist, den Umgebungslärm zu senken. Mit dem Einbau von 
Schallschutzfenstern ändert sich der Lärm nicht. Lediglich einzelne Betroffene wer-
den dadurch in ihren Wohnungen entlastet. Bei der Lärmaktionsplanung sollen aber 
Einzelfallplanungen vermieden werden. 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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II. Nr. B 6  Schreiben vom 01.03.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 
 

 

 
 
Der Lärmaktionsplan für den Flughafen Stuttgart wird vom RP Stuttgart erstellt und 
ist im Internet veröffentlicht unter www.rp.baden-wuerttemberg.de 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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II. Nr. B 7  Schreiben vom 23.02.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 
 

 

 
 
Die Zollbergstraße ist keine klassifizierte Hauptverkehrsstraße und wurde im Lärm-
aktionsplan 3. Stufe nicht betrachtet. 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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II. Nr. B 8  Schreiben vom 03.03.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 

Die Kennenburger Straße ist keine klassifizierte Hauptverkehrsstraße und wurde im 
Lärmaktionsplan 3. Stufe nicht betrachtet. 
Im Lärmaktionsplan 2. Stufe wurde die Kennenburger Straße untersucht, jedoch 
nicht als Lärmschwerpunkt identifiziert und somit bei der Planung straßenverkehrs-
rechtlicher Maßnahmen nicht berücksichtigt. Bei der Maßnahmenplanung wurde je-
doch festgelegt, dass sanierungsbedürftige Straßen nach Möglichkeit mit einem 
lärmmindernden Asphalt ausgestattet werden sollen. 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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II. Nr. B 9  Schreiben vom 23.02.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 
  

 

 

Geräusche verursacht durch Arbeitsgeräte wie Laubbläser sind nicht Bestandteil 
der Lärmaktionsplanung. Eine Rückmeldung zu dieser Anfrage wurde bereits vom 
zuständigen Amt zugeschickt. 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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Die geltende Gesetzeslage lässt eine flächendeckende Temporeduzierung schlicht-
weg nicht zu, da bundesweit geltendes Recht auch bundeseinheitlich angewandt 
werden muss. Eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit ist nur im Ausnahme-
fall möglich. Dies muss von der Verkehrsbehörde ausführlich begründet werden. 
Durch einzelne Betrachtungen aufgrund verschiedener Notwendigkeiten der Tem-
poreduktion entsteht so leider häufig und auch unvermeidbar ein Wechsel der zu-
lässigen Geschwindigkeiten. Grundsätzlich sind nicht überall die Voraussetzungen 
gegeben die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu begrenzen. 
1. 
Kenntnisnahme 
 
2. 
Die Untersuchung von Gefahrenstellen ist nicht Teil der Lärmaktionsplanung und 
wird von der Stadt Esslingen separat durchgeführt. Unfallschwerpunkte werden von 
der Polizei jährlich ausgewertet und im Rahmen einer Unfallkommission gesondert 
behandelt. In den genannten Bereichen war in den vergangenen Jahren keine be-
sondere Unfallauffälligkeit zu verzeichnen. 
3. 
Siehe Punkt 2 
4.  
Die Untersuchung von Gefahrenstellen im Radverkehr ist nicht Teil der Lärmakti-
onsplanung und wird von der Stadt Esslingen separat durchgeführt. Unfallschwer-
punkte werden von der Polizei jährlich ausgewertet und im Rahmen einer Unfall-
kommission gesondert behandelt. In den genannten Bereichen war in den vergan-
genen Jahren keine besondere Unfallauffälligkeit zu verzeichnen. 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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Die Wäldenbronner Straße ist keine klassifizierte Hauptverkehrsstraße und wurde 
im Lärmaktionsplan 3. Stufe nicht betrachtet. 
 
Die Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h in der Wälden-
bronner Straße wurde bereits umgesetzt. 
Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Querungsmöglichkeiten für Fußgänger in 
der Wäldenbronner Straße wird derzeit erarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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Die Hauptstraße ist Teil der Lärmaktionsplanung, wurde im Rahmen der Ausarbei-
tung zum Lärmaktionsplan 2. Stufe jedoch nicht als Lärmschwerpunkt identifiziert 
und bei der bei der Planung streckenverkehrsrechtlicher Maßnahmen nicht berück-
sichtigt. Daher können die vorgeschlagenen verkehrsrechtlichen Maßnahmen im 
Rahmen dieser Untersuchung nicht mit geprüft werden. 
Bei der Maßnahmenplanung wurde jedoch festgelegt, dass sanierungsbedürftige 
Straßen nach Möglichkeit stets mit einem lärmmindernden Asphalt ausgestattet 
werden sollen. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Bei der Hauptstraße handelt es sich um eine reguläre, jedoch bisher mit Blick auf 
die Zahl der Überschreitungen unauffällige Messstelle, die auch weiterhin im Rah-
men der Geschwindigkeitsüberwachungstätigkeiten im Stadtgebiet bedient wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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Die Barbarossastraße ist keine klassifizierte Hauptverkehrsstraße und wurde im 
Lärmaktionsplan 3. Stufe nicht betrachtet. 
Im Lärmaktionsplan 2. Stufe wurde die Barbarossastraße untersucht, jedoch nicht 
als Lärmschwerpunkt identifiziert und deshalb bei der Planung streckenverkehrs-
rechtlicher Maßnahmen nicht berücksichtigt.  
 
Nach der StVO gibt es keine rechtliche Möglichkeit zur Einführung einer pauschalen 
Geschwindigkeitsbegrenzung. Es gilt generell die Regel der innerörtlichen Höchst-
geschwindigkeit von 50 km/h. Eine Beschränkung dieser Höchstgeschwindigkeit ist 
nur im Ausnahmefall möglich. Dies muss von der Verkehrsbehörde ausführlich be-
gründet werden. Durch einzelne Betrachtungen aufgrund verschiedener Notwendig-
keiten der Temporeduktion entsteht so leider häufig und auch unvermeidbar ein 
Wechsel der zulässigen Geschwindigkeiten 
 
Vorübergehende, baustellenbedingte Verkehrsverlagerungen können im Rahmen 
der Lärmaktionsplanung nicht berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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Die Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h in der Wälden-
bronner Straße wurde bereits umgesetzt. 
Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Querungsmöglichkeiten für Fußgänger in 
der Wäldenbronner Straße wird derzeit erarbeitet. 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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Die Stettener Straße ist keine klassifizierte Hauptverkehrsstraße und wurde im 
Lärmaktionsplan 3. Stufe nicht betrachtet. 
Auch im Rahmen der Lärmaktionsplanung .2 Stufe wurde der Bereich Stettener 
Straße Gebäude Nr. 50 bis Nr. 60 nicht untersucht. 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur teil-
weise berücksichtigt werden. 
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Übersichtslageplan der Lärmbelastung 
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Übersichtslageplan der geplanten Maßnahmen 
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